
 

Informationsstand: Juli 2023 

Informationen zur  

Onkologie-Vereinbarung 

 

Rechtsgrundlage: 

Vereinbarung über die qualifizierte ambulante Versorgung krebskranker Patienten (Anlage 7 zum  
BMV-Ä) vom 01.07.2009: http://www.kbv.de/media/sp/07_Onkologie.pdf 

Fachliche Teilnahmevoraussetzungen: 

Onkologische Leistungen können nur von folgenden Facharztgruppen durchgeführt werden: 

 FÄ für Innere Medizin mit Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie 

 FÄ mit der Zusatzbezeichnung “Medikamentöse Tumortherapie“ 

 FÄ, die den Inhalt der Zusatzbezeichnung „Medikamentöse Tumortherapie“ erfüllen 

 aus Sicherstellungsgründen andere FÄ mit  
o Vorlage eines Zeugnis über eine mind. 2-jährige praktische Tätigkeit  
o Vorlage der anonymisierten Dokumentation von 200 Therapiezyklen  

(nähere Ausführungen im Anhang 3) 

Diese Nachweise können durch Zeugnisse, Teilnahmebescheinigungen bzw. eine pseudonymisierte 
Patientenliste eingereicht werden. 

 Auflage zur Aufrechterhaltung der fachlichen Befähigung (jährlich nachzuweisen). 
o 50 onkologische Fortbildungspunkte 
o Teilnahme an mindestens 2 industrieneutralen Pharmakotherapieberatungen 
o Nachweis über die Anzahl der onkologisch betreuten Patienten  
o mind. eine onkologische Fortbildung für das Praxispersonal 
o Einverständnis zur Überprüfung der ärztlichen Dokumentation 

Weitere Voraussetzungen (z. B. räumlich, technisch, apparativ): 

 Bildung einer onkologischen Kooperationsgemeinschaft 

 Sicherstellung einer 24-Stunden-Rufbereitschaft 

 ausreichende Anzahl spezieller Behandlungsplätze mit angemessener technischer Ausstattung 

 Beschäftigung qualifizierten Personals (Gesundheits- und Krankenpfleger mit staatlich anerkannter 
Zusatzqualifikation oder medizinische Fachangestellte mit 120 Stunden onkologischer Qualifika-
tion) 

Neben der Erfüllung dieser Voraussetzungen in Form einer Selbsterklärung sind dem Antrag Zeug-
nisse oder Bescheinigungen zur onkologischen Qualifizierung des Personals beizulegen. 

Zusätzliche Hinweise: 

 rückwirkende Genehmigung nicht möglich 

 Genehmigung nur für fachärztlich tätige Ärzte 

 Antragsprüfung durch die QS-Kommission Onkologie 

Abrechnungsmöglichkeiten: 

EBM-GNR 86510, 86512, 86514, 86516, 86518, 86520 

 

 

http://www.kbv.de/media/sp/07_Onkologie.pdf


 

Informationsstand: Juli 2023 

Antragstellung: 

Das Antragsformular ist auf der Homepage eingestellt: 
https://www.kvbb.de/fileadmin/user_upload/pdf/Genehmigungspflichtige_Leistungen/Onkologie-
Vereinbarung/Onkologie_Antragsformular.pdf  

Kontaktmöglichkeiten: 

 

Fax:  0331 – 2309 383 

Mail: qs@kvbb.de 

Adresse: Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg 

GB 4 / Fachbereich Qualitätssicherung 

Pappelallee 5 

14469 Potsdam 
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